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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Nicole Bauer, Katja Suding, Grigorios Aggelidis,  
Renata Alt, Jens Beeck, Nicola Beer, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar),  
Mario Brandenburg (Südpfalz), Dr. Marco Buschmann, Britta Katharina Dassler,  
Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, Thomas Hacker, Katrin Helling-Plahr,  
Markus Herbrand, Torsten Herbst, Katja Hessel, Reinhard Houben, Ulla Ihnen,  
Olaf in der Beek, Dr. Marcel Klinge, Pascal Kober, Carina Konrad,  
Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Michael Georg Link, Oliver Luksic,  
Roman Müller-Böhm, Bernd Reuther, Dr. Wieland Schinnenburg,  
Matthias Seestern-Pauly, Frank Sitta, Judith Skudelny, Bettina Stark-Watzinger,  
Benjamin Strasser, Michael Theurer, Stephan Thomae, Dr. Andrew Ullmann,  
Gerald Ullrich, Nicole Westig, Katharina Willkomm und der Fraktion der FDP 

Wirksamkeit des Gesetzes zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen 

Im Jahr 2017 hat das Statistische Bundesamt zwischen Frauen und Männern einen 
Entgeltunterschied von 21 Prozent zu Gunsten der Männer festgestellt. Ver-
gleichsgrundlage war der Bruttostundenlohn von Männern. Dieser Entgeltunter-
schied war unabhängig von Berufs- und Branchenwahl sowie Arbeitsplatzanfor-
derungen hinsichtlich Führung und Qualifikation (https://de.statista.com/statistik/ 
daten/studie/3261/umfrage/gender-pay-gap-in-deutschland/). 
Auch hinsichtlich der Berufsbranchen, der Positionen und Altersgruppen hat das 
Statistische Bundesamt Entgeltunterschiede festgestellt (https://de.statista.com/ 
statistik/daten/studie/411572/umfrage/verdienstabstand-zwischen-maennern-und- 
frauen-gender-pay-gap-in-deutschland-nach-berufen/). 
Vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Förderung 
der Transparenz von Entgeltstrukturen (Entgelttransparenzgesetz) verabschiedet, 
das am 6. Juli 2017 in Kraft trat (www.gesetze-im-internet.de/entgtranspg/ 
BJNR215210017.html). 
Gemäß diesem Gesetz können Frauen und Männer seit dem 6. Januar 2018 in 
bestimmten Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen einen Auskunftsan-
spruch hinsichtlich ihres Entgelts und einer Vergleichstätigkeit geltend machen. 
Das Gesetz soll dazu führen, dass sich der Gehaltsunterschied zwischen Frauen 
und Männern verringert. 
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Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit dem 6. Januar 2018 den Auskunftsanspruch nach dem 
Entgelttransparenzgesetz geltend gemacht (bitte nach Geschlecht, Branchen, 
Positionen und Bundesländern, in absoluten und Prozentzahlen aufschlüsseln)? 

2. Um wie viel Prozent hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Ver-
dienstunterschied zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern seit In-
krafttreten des Gesetzes verändert (bitte nach Branchen, Positionen und Bun-
desländern aufschlüsseln)? 

3. In wie vielen Fällen hat die Inanspruchnahme des Entgelttransparenzgesetzes 
nach Kenntnis der Bundesregierung zu Gehaltsverhandlungen geführt (bitte 
nach Geschlecht, Branchen, Positionen, Teilzeit- und Vollzeitstellen und 
Bundesländern aufschlüsseln)? 

4. Bei wie vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat das Entgelttrans-
parenzgesetz nach Kenntnis der Bundesregierung zu einer Gehaltsanpassung 
geführt (bitte nach Geschlecht, Branchen, Positionen, Teilzeit- und Vollzeit-
stellen und Bundesländern aufschlüsseln)? 

5. In welchem Zeitraum und mit welcher Zielgröße hat die Bundesregierung 
vor, den Erfolg des Entgelttransparenzgesetzes zu messen? 

6. Warum nehmen manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Kennt-
nis der Bundesregierung das Entgelttransparenzgesetz in Anspruch, und was 
hält nach Kenntnis der Bundesregierung andere davon ab? 

7. Wie hoch sind die Kosten, die nach Kenntnis der Bundesregierung seit In-
krafttreten des Gesetzes für die betroffenen Unternehmen entstanden sind, 
und welche Kosten wird es nach Einschätzung der Bundesregierung in den 
kommenden vier Jahren verursachen (bitte nach Wirtschaftsbranche und 
Bundesland aufschlüsseln)? 

8. Welche Rückmeldungen hat die Bundesregierung zur Umsetzung des Ent-
gelttransparenzgesetzes von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite erhalten 
(bitte nach Geschlecht, Branchen, Unternehmensgröße und Bundesländern 
aufschlüsseln)? 

Berlin, den 13. Februar 2019  

Christian Lindner und Fraktion 
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